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Leitung des Ermittlungsverfahrens 
und bürgernahe Arbeit des Staatsanwalts

Bereits nach dem Gesetz von 1952 hatte der Staatsanwalt im 
Rahmen seiner Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze 
Beschwerden der Bürgier über die Verletzung ihrer ge
setzlichen Rechte und Interessen entgegenzunehmen und 
ihnen nachzugehen. Die Bearbeitung von Eingaben der 
Bürger hat eine lange, zutiefst demokratische Tradition. 
Dabei ist deutlich, daß insbesondere seit dem VIII. Parteitag 
der SED auch diese Seite unseres gesellschaftlichen Seins neue 
Qualität gewonnen hat. Das gewachsene Vertrauensverhältnis 
der Bürger zu ihrem Staat drückt sich nicht zuletzt auch in 
der Tatsache aus, daß heute ungleich mehr Bürger als früher 
an die Staatsanwaltschaft mit Vorschlägen und Hinweisen 
herantreten, wie bestimmte Fragen von Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit in ihrem Arbeits- und bebensbereich noch 
effektiver gelöst werden können. Aber auch Inhalt und Stil 
der Bearbeitung von Eingaben durch die Staatsanwälte 
wurden entsprechend den gesellschaftlichen Möglichkeiten 
vervollkommnet.

Seit dem Gesetz von 1952 bewährt sich, daß' dem Staats
anwalt die Leitung des Ermittlungsverfahrens obliegt und 
daß er die Aufsicht über alle Untersuchungen der Untersu
chungsorgane ausübt, daß er die Anklage vor Gericht zu 
erheben und zu vertreten hat, daß er Rechtsmittel einlegen 
und die Kassation rechtskräftiger Entscheidungen beantragen 
kann, daß er das Recht hat, an Zivilverfahren (die Unter
scheidung zwischen Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtsver
fahren gab es damals noch nicht) mitzuwirken, und daß er 
schließlich die Vollstreckung der Strafurteile zu überwachen 
sowie die Aufsicht über den Strafvollzug auszuüben hat 
u. a. m. Das Gesetz über die Staatsanwaltschaft vom 16. April 
1963 (GBl. I Nr. 4 S. 57) hob dann die Unterstellung unter die 
Regierung der DDR auf. Der Generalstaatsanwalt ist seither 
der Volkskammer und zwischen ihren Tagungen dem Staats
rat der DDR verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

Die Tätigkeit des Generalstaatsanwalts der DDR und aller 
von ihm berufenen Staatsanwälte beruht heute auf der 
sozialistischen Verfassung und dem Gesetz über die Staats
anwaltschaft vom 7. April 1977 (GBl. I Nr. 10 S. 93). Der Ver
gleich des geltenden Gesetzes mit dem des Jahres 1952 macht 
eine Reihe unterschiedlicher Gewichtungen deutlich. In der 
politischen Organisation der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft, in der die Rolle von Recht und Gesetzlichkeit 
ständig gewachsen ist und weiter wächst, bei den neuen 
Dimensionen der gesellschaftlichen, speziell der ökonomi
schen Kooperation wäre es vermessen und schädlich, wenn 
lediglich ein Staatsorgan — und noch dazu eines mit einem 
relativ kleinen Kaderbestand — für sich allein in Anspruch 
nehmen wollte, über die Einhaltung der Gesetze der Republik 
zu wachen. Wir verfügen inzwischen beispielsweise über 
hochqualifizierte staatliche Kontrollorgane, über die Arbeiter- 
und-Bauern-Inspektion mit ihrer breiten gesellschaftlichen 
Basis und über vielfältige andere Formen der gesellschaft
lichen Kontrolle. Die Staatsanwälte konzentrieren sich daher 
in ihrer Aufsicht über die strikte Einhaltung der Gesetzlich
keit und die einheitliche Anwendung des Rechts auf solche 
Aufgaben, die mit dem Kampf gegen Straftaten, mit der 
Vorbeugung von Rechtsverletzungen direkt oder indirekt 
korrespondieren. Das bedeutet allerdings keineswegs den 
Verzicht auf die Allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht außerhalb 
des Strafrechts. Das sozialistische Rechtssystem ist jedoch, 
entsprechend dem Programm der SED, gerade in den Jahren 
seit dem VIII. Parteitag der SED in einem Maße vervoll
kommnet worden, daß beispielsweise die Bürger gegenüber 
sie betreffenden Rechtsakten von Staatsorganen oder Betrie
ben ausreichend wirksame und in aller Regel auch einfach zu 
handhabende Rechtsmittel haben. Wo Bürger dennoch ver
einzelt trotz Wahrnahme ihrer gesetzlichen Rechtsmittel 
ungerecht behandelt werden, ist es selbstverständliche und 
mit Engagement wahrgenommene Pflicht des Staatsanwalts, 
für sie da zu sein und auf die Wiederherstellung des gesetz
lichen Zustandes zu drängen. Daher wird die Eingabenbear
beitung als ein wesentlicher Faktor der Festigung des Ver
trauensverhältnisses der Bürger zu ihrem Staat angesehen.

Durch diese Arbeit wird die staatsanwaltschafffiche Aufsicht 
über die Unverbrüchlichkeit des sozialistischen Rechts für 
die Bürger unmittelbar erlebbar. Ausnahmslos in jedem An
liegen müssen sie spüren, daß ihr Vorbringen ernst genom
men und gewissenhaft geprüft wird.

Einheit von Strafverfolgung, Allgemeiner 
Gesetzlichkeitsaufsicht und Öffentlichkeitsarbeit

Die Beschlüsse des XI. Parteitages der SED leiteten einen 
qualitativ neuen Abschnitt der gesellschaftlichen Entwick
lung der DDR ein. Sie waren auch für die Staatsanwaltschaft 
Anlaß, Bilanz zu ziehen und zu prüfen, wie die schöpferi
schen Kräfte der Staatsanwälte und aller Mitarbeiter noch 
wirksamer zur Unterstützung der auf die Sicherung des 
Friedens und das Wohl des Volkes gerichteten Politik der 
SED und des sozialistischen Staates beitragen können.5 Die 
Grundlage für eine umfassende Diskussion dazu in allen 
Dienstkollektiven war — wie nach den Parteitagen der SED 
üblich — eine gründliche Auswertung der Beschlüsse durch 
den Generalstaatsanwalt. Im Ergebnis bestätigte sich die Er
kenntnis, die in der Arbeit bewährte und dem geltenden, 
jetzt 10 Jahre alten Staatsanwaltschaftsgesetz entsprechende 
Einheit von Strafverfolgung, Allgemeiner Gesetzlichkeitsauf
sicht und Öffentlichkeitsarbeit unter den neuen Bedingungen 
fortzusetzen. Die Öffentlichkeitsarbeit des Staatsanwalts ver
tieft die Überzeugung, daß ein starker Sozialismus den Frie
den sichert. So hilft sie, das alltägliche Erlebnis bewußt zu 
machen, wie Menschenrechte im Sozialismus real garantiert 
und verwirklicht werden. Sie trägt dazu bei, • den persönli
chen Einsatz der Bürger für das sozialistische Recht, für Ge
rechtigkeit im Lande sowie die Mitwirkung der Bürger an der 
Verhütung und Bekämpfung von Rechtsverletzungen weiter 
auszuprägen.

Die Strafverfolgung dient dem wirksamen Schutz der 
sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung und der 
Rechte der Bürger vor kriminellen Angriffen. Es ist zu 
sichern, daß alle Straftaten auf streng gesetzlicher Grund
lage, ohne Ansehen der Person und unter Nutzung der 
wachsenden Möglichkeiten demokratischer Mitwirkung ge
sellschaftlicher Kräfte bei der Rechtsverwirklichung aufge
deckt, aufgeklärt und differenziert geahndet werden. Ur
sachen und begünstigende Bedingungen für Straftaten sind 
zielgerichtet aufzudecken. Auf ihre Beseitigung ist konse
quent hinzuwirken. Immer mehr wird unsere Arbeit durch 
die sich erweiternden gesellschaftlichen Möglichkeiten der 
Vorbeugung von Straftaten geprägt.

Naturgemäß sind hierbei auch Fragen zu entscheiden, die 
die bisherige relativ enge juristische Betrachtung über
schreiten. ' In dem Maße, wie die Staatsanwälte sich den 
gewachsenen Aufgaben stellen und sich dazu notwendige 
Kenntnisse aneignen, wächst ihre Fähigkeit, gesellschaftliche 
Verhältnisse mit zu gestalten. Es entwickelte sich ein Engage
ment, dessen Grundlage natürlich das Recht und seine Ver
wirklichung ist, das jedoch staatsanwaltschaftliches Handeln 
über den bisher eingeengten Rahmen weit hinausführt. Vor
beugung verlangt heute stärkere und konkretere Vorstellun
gen über die Veränderung jener Verhältnisse, unter denen 
Straftaten auftreten können. Gewiß sind dabei immer reale 
materielle Möglichkeiten in Rechnung zu stellen. Als wesent
liche Ausgangsbetrachtung bleibt aber, daß es immer um den 
Menschen geht, um sein Bewußtsein, seine Einstellung zu 
Rechten und Pflichten als Staatsbürger, um die Erziehung zu 
dem Verständnis, das er in dem Maße von der Gesellschaft 
erhält, wie er bereit ist, mit seiner Leistung zu ihrer Entwick
lung beizutragen.

So erweiterte der Staatsanwalt seine Funktion, indem er 
in breitem Gespräch mit den Werktätigen lernte und lehrte, 
was zu tun ist, um Straftaten zu. verhüten und die Bedin
gungen im Leben so zu gestalten, daß die Kriminalität weiter

5 Vgl. „Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft nach dem XI. Parteitag 
der SED“, NJ 1986, Heft 8, S. 302 ff.


